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 MARKTGEMEINDEAMT    L A N N A C H

Verhandlungsschrift

über die Sitzung des Gemeinderates

am 01.September 2003 im Mehrzwecksaal der Volksschule Lannach.

Beginn der Sitzung: 19:32 Uhr

Die Einladung erfolgte am 22.08.2003 durch Kurrende.

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen:

Anwesend waren:

Bürgermeister: Josef Niggas

Vizebürgermeister: Ing. Gerhard Flecker

Gemeindekassier (Finanzreferent): Wilfried Fröhlich

GR. Matthias Pinter
GR. Rosana Scheiring

GR. Raimund Krenn
GR. Gerald Kienreich

GR. Bernd Hoffmann
GR. Dr. Herbert Thaller

GR. Anton Steiner
GR. 

GR. Christine Hubmann
GR. 

GR. Erich Lang
GR. 

GR. Franz Haas
GR. 

GR. Ing. Franz Doppelreiter
GR. 

Außerdem waren anwesend:

AL DI Roland Lesky

Sylvia Stary

Entschuldigt waren:

Mag. Hildegard Neckermann

Nicht entschuldigt waren:

Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich.

Vorsitzender: Bgm. Josef Niggas

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

4. Genehmigung des Protokolls vom 07.08.2003

5. Bericht des Bürgermeisters

6. Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner

7. Beschäftigungsverhältnis Hubmann Josef

8. Ablöse Wohnung Kaiserbergstraße 19/6

9. Ansuchen Familie Huzjak um Gemeindewohnung

10. Benefizveranstaltung – Ansuchen um Spende

11. Förderung Errichtung Passivhäuser

12. Bepflanzung Franz-Kandler-Straße

Pkt. 1) Eröffnung der Sitzung:

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung um 19:32 Uhr und begrüßt die anwesenden Gemeinderäte und –bediensteten sowie die erschienenen Zuhörer.

Pkt. 2) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung:

An Hand der Einladungskurrende stellt der Bgm. fest, dass die Einladung ordnungsgemäß und zeitgerecht erfolgte.

Pkt. 3) Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit:

Es wird festgestellt, dass 14 Gemeinderäte anwesend sind. Die Sitzung ist beschlussfähig.

GR Mag. Hildegard Neckermann wird entschuldigt.

Pkt. 4) Genehmigung des Protokolls vom 07.08.2003:

Der Bgm. stellt den Antrag, das Protokoll vom 07.08.2003 zu genehmigen.

Die Gemeinderäte Dr. Thaller und Ing. Doppelreiter enthalten sich ihrer Stimme, da sie bei der Sitzung am 07.08.2003 nicht anwesend waren.

Die restlichen 12 Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Pkt. 5) Bericht des Bürgermeisters:

Der Bgm. informiert den Gemeinderat darüber, dass am 21.09.2003 die Verleihung der Ehrenfahne des Europarates an die Gemeinde Nimis stattfindet. Weiters berichtet er über die Feier der Partnergemeinde Alling zur 25-jährigen Selbstständigkeit am 02.10.2003 und über das Gemeindepartnerschaftstreffen auf Schloss Forchtenstein in Neumarkt am 04.10.2003.

Des weiteren bringt der Bgm. zur Kenntnis, dass im Gemeindevorstand beschlossen wurde, die Mitglieder des Gemeinderates, die Komiteemitglieder und Amtsleiter DI Lesky zu diesen drei Veranstaltungen einzuladen.

Zur Festveranstaltung in Nimis am 21.09.2003 ergänzt der Bgm., dass die Feier um 09:30 Uhr am Hauptplatz in Nimis beginnen wird. Weiters erläutert er, dass bereits der Wunsch geäußert wurde, die Fahrt zur italienischen Partnergemeinde erst am Sonntag Morgen mit einem Kleinbus anzutreten. Er gibt an, dass es auch möglich wäre, bereits vor dem 21.09.2003 eventuell mit dem Partner nach Nimis zu fahren, dies jedoch zwecks Zimmerreservierungen in der Gemeinde bekannt zu geben ist. Er berichtet, dass dahingehend noch ein Schreiben verfasst und an die Mitglieder des Gemeinderates bzw. des Komitees gerichtet wird.

Der Bgm. meint, dass es ihn sehr freuen würde, wenn einige Gemeinderäte und Komiteemitglieder an dieser Fahrt teilnehmen würden.

Der Bgm. bringt dem Gemeinderat zur Kenntnis, dass die Festveranstaltung der Partnergemeinde Alling an einem Donnerstag stattfinden und die Hinreise um etwa 12:00 Uhr mittags angetreten wird. Er meint, dass es auch in diesem Fall nötig sein wird, die Anzahl der Teilnehmer abzuwarten um ein angemessenes Verkehrsmittel zu organisieren.

Der Bgm. spricht das alljährlich stattfindende Gemeindepartnerschaftstreffen zwischen den Gemeinden Steiermarks, Kärntens und Friaul an, welches heuer auf Schloss Forchtenstein in Neumarkt abgehalten werden wird. Er erwähnt, dass das genaue Programm noch nicht bekannt ist, eine frühzeitige Abreise jedoch notwendig sein wird.

Pkt. 6) Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner:

Gemeindekassier Fröhlich erwähnt, dass es am vergangenen Wochenende durch heftige Regenfälle wieder Probleme mit dem Kanal Lannach Ost gab. Weiters fragt er, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, ein Verstopfen des Kanals zu verhindern.

Der Bgm. antwortet, dass dieses Thema bereits in der Dienstbesprechung mit den Fuhrparkmitarabeitern behandelt wurde und, dass man im Bereich Lannach Ost damit beginnen wird, Fremdeinleitungen ausfindig zu machen. Es wird mit einem Nebelgerät geprüft werden, ob Fremdwässer in das Kanalsystem eindringen. Weiters ist er der Meinung, dass eventuell auch ein Fachmann herangezogen werden muss. Er erwähnt, dass vor allem zwei Häuser in diesem Bereich betroffen sind und, dass im Seitenstrang vor diesen Objekten eine Rückstauklappe eingebaut wird.

GR Haas weist in diesem Zusammenhang auf das Problem eines Schachtes im Bereich der Tombergerwiese nähe der Raiffeisenbank hin, wo bei starken Regenfällen Wasser austritt.

Gemeindekassier Fröhlich möchte wissen, wieviel der Humus, der bei den Grabarbeiten für die Kultur- und Veranstaltungshalle übrig ist kostet, bzw. ob dieser für Lannacher Einwohner kostenlos ist.

DI Lesky antwortet, dass etwas für den Humus verlangt wird und, dass das Aushubmaterial automatisch in den Besitz der Baufirma übergeht.

Der Bgm. erwähnt, dass es im Vorhinein nicht absehbar war, wieviel Humus sich tatsächlich an dieser Stelle befindet und, dass ein Großteil des Aushubmaterials ohnehin wieder für die Rekultivierung benötigt werden wird.

Gemeindekassier Fröhlich fragt weiters, ob der Preis für den Humus als gerechtfertigt empfunden wird.

DI Lesky meint, dass er diese Frage nicht genau beantworten könne, da er den Preis für den Humus nicht genau kennt.

Der Bgm. bittet DI Lesky die genauen Kosten und, die zur Verfügung stehende Menge zu eruieren, da es bereits sehr viele Anfragen für den Humus gibt.

GR Pinter erwähnt, dass der Gemeinderat im heurigen Frühjahr die Straßenbeleuchtung für zwei Straßenzüge beschlossen hat und fragt, warum mit dem Ausbau der Straßenbeleuchtung noch immer nicht begonnen wurde. Weiters möchte er über den letzten Stand des Gehsteigausbaues in Hötschdorf informiert werden.

DI Lesky teilt ihm mit, dass der Ausbau der Straßenbeleuchtung am Jägerweg und an der Breitenbachstraße für September geplant ist und, dass der Ausbau in Zusammenarbeit zwischen Herrn Franz Rojko und den Fuhrparkmitarbeitern stattfinden wird

Zur zweiten Anfrage von GR Pinter betreffend des Ausbaues des Gehsteiges in Hötschdorf erwähnt der Bgm., dass hinsichtlich der Planung einige Abänderungen durchzuführen sind.

GR Kienreich fragt an, ob es ein Problem der Grundablöse gibt. Der Bgm. erwähnt, dass für diesen Bereich Grundablöseverhandlungen zu führen sind, da der Grund teilweise von Privateigentümern in Anspruch genommen wird.

GR Hubmann möchte wissen, wie oft die Homepage der Marktgemeinde Lannach erneuert wird, da derzeit keine neuen Fotos und Berichte aufscheinen, obwohl die Marktgemeinde Lannach über viele aktuelle Veranstaltungen und Geschehnisse berichten könnte.

Der Bgm. erklärt daraufhin, dass die Homepage regelmäßig gewartet wird, und, dass es genügend Bildmaterial der letzten Veranstaltungen gibt. Weiters ersucht er DI Lesky dieses Anliegen an den Verantwortlichen, Herrn Ing. Kahr, weiterzuleiten.

GR Steiner spricht die Gewichtsbeschränkungen auf den Gemeindestraßen an, die eine Beschränkung von 18 Tonnen aufweisen, jedoch wird diese Begrenzung, seiner Meinung nach, häufig von Baufahrzeugen überschritten.

Seine zweite Anfrage bezieht sich auf den neuen Standort der Lagerhaus Genossenschaft und die damit verbundenen leerstehenden Hallen des alten Standortes. Er möchte wissen, inwieweit die Marktgemeinde Lannach Interesse an diesen Räumlichkeiten zeigt.

Der Bgm. antwortet GR Steiner zu seiner ersten Anfrage, dass der Gemeinderat selbst die Gewichtsbeschränkung mit 18 Tonnen festgelegt hat. Weiters erwähnt er, dass es tatsächlich vorkommt, dass die Straßen häufig von Fahrzeugen befahren werden, die ein höheres Gesamtgewicht als 18 Tonnen aufweisen. Der Bgm. ersucht den Gemeinderat sich dahingehend eine adäquate Lösung zu überlegen.

Der Bgm. erwähnt, dass dieses Thema demnächst im Gemeinderat behandelt werden wird, jedoch ergänzt er, dass einige Straßenzüge der Marktgemeinde Lannach ohnehin von dieser Gewichtsbeschränkung ausgenommen sind und einige andere Straßenausbauten einer größeren Belastung als 18 Tonnen nicht standhalten würden.

Zur zweiten Anfrage von GR Steiner betreffend des alten Standortes der Lagerhaus Genossenschaft erwähnt der Bgm., dass man sich erst dann mit diesem Thema befassen sollte, wenn die Lagerhaus Genossenschaft mit ihrem neuen Standort in Betrieb geht und, wenn seitens der Lagerhaus Genossenschaft über eine weitere Verwertung des Gebäudes am alten Standort, welches nur zum Teil im Besitz der Lagerhaus Genossenschaft steht, gesprochen wird.

GR Kienreich erkundigt sich aus aktuellem Anlass, wie lange im Vorhinein Werbetafeln aufgestellt werden dürfen bzw. wann diese spätestens wieder entfernt werden müssen.

Der Bgm. antwortet, dass derzeit eine Veranstaltung in Lannach bevorsteht, welche mittels Plakaten an den Lichtmasten beworben wird. Er spricht die Plakatierverordnung der Gemeinde an, welche besagt, dass 14 Tage vor und 8 Tage nach einer Wahl Plakate angebracht werden dürfen. Weiters macht er darauf aufmerksam, dass sich die Marktgemeinde Lannach über die rechtlichen Regelungen in diesem aktuellen Fall noch informieren wird.

GR Kienreich möchte wissen, ob im Falle der Hundezucht in der Nähe der Volksschule seitens der Marktgemeinde Lannach bereits etwas unternommen wurde.

DI Lesky erwähnt, dass es sich hierbei um ein laufendes Verfahren handelt.

Der Bgm. teilt dem Gemeinderat mit, dass in dieser Angelegenheit bereits alles unternommen wurde, was seitens der Marktgemeinde Lannach möglich war.

GR Ing. Doppelreiter erkundigt sich danach, ob es stimmt, dass es während der Asphaltierarbeiten in der Schulsiedlung zu Problemen mit den Schieberkappen gekommen ist, und, ob diese nachgesetzt werden mussten, da sie teilweise zu niedrig bzw. zu hoch versetzt wurden. Weiters fragt er an, wer die Kosten für diese Arbeiten trägt bzw. wie es überhaupt zu diesen Problemen kommen konnte.

DI Lesky erläutert, dass etwa 5 bis 6 Schieberkappen, vor allem im Bereich der Mühlgasse, gehoben werden müssen, da diese zu tief sitzen. Des weiteren erklärt er, dass die Baufirma die anfallenden Kosten zu übernehmen hat, wenn die Schieberkappen von Beginn an als zu hebend festgestellt wurden.

Der Bgm. erwähnt, dass einige Schieberkappen nicht gehoben werden mussten, da diese durch das Abfräsen des Asphalts bereits in die richtige Position gebracht wurden.

DI Lesky teilt dem Gemeinderat mit, dass es etwa 100 Schieberkappen gibt, von denen etwas mehr als die Hälfte gehoben werden mussten.

GR Steiner erkundigt sich danach, ob die kaputten Schieberkappen in der Lannachbergstraße bereits ausgetauscht wurden. DI Lesky antwortet, dass dies demnächst vorgenommen werden wird.

GR Ing. Doppelreiter teilt dem Gemeinderat mit, dass einige Gehsteige der Marktgemeinde Lannach blockiert und nicht frei passierbar sind.

Der Bgm. erwähnt, dass auch der Gehsteig gegenüber des Gemeindeamtes mit Sträuchern verwachsen ist, jedoch mit den angrenzenden Eigentümern diesbezüglich Kontakt aufgenommen werden wird.

Weiters berichtet GR Ing. Doppelreiter, dass es eine völlig verwachsene Straßenlaterne im Gemeindegebiet gibt.

Der Bgm. äußert, dass diese sich sicherlich frei schneiden lassen wird.

GR Scheiring teilt dem Gemeinderat mit, dass die Bewohner der Dirnbergerstraße den Wunsch geäußert haben, diese Straße als Sackstraße zu kennzeichnen.

Der Bgm. antwortet daraufhin, dass oben genannte Straße eine Privatstraße ist und ein Anbringen eines entsprechenden Schildes nur möglich ist, wenn ausnahmslos alle Bewohner dieser Straße ein dahingehendes Ansuchen stellen.

Nachstehende Dringlichkeitsanträge werden gestellt:

Bgm.: „Baurechts- und Generalmietvertrag GWS – rechtliche Beurteilung“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen. Gemeindekassier Fröhlich und GR Ing. Doppelreiter befinden sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal.

Bgm.: „Fortsetzung der Schülernachmittagsbetreuung in der Volksschule“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen. Gemeindekassier Fröhlich und GR Ing. Doppelreiter befinden sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal.

Bgm.: „Ankauf einer Einscheibenreinigungsmaschine für die Volksschule“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen. GR Ing. Doppelreiter befindet sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal.

Bgm.: „Verlängerung Dienstverhältnis Weswaldi“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 7) Beschäftigungsverhältnis Hubmann Josef:

GR Hubmann verläßt wegen Befangenheit den Sitzungssaal.

Zu diesem Tagesordnungspunkt berichtet der Bgm. dem Gemeinderat, dass nach dem Unfall des Fuhrparkmitarbeiters Alois Hadl, Herr Josef Hubmann für 4 Wochen seitens des Bürgermeisters und für weitere 3 Monate seitens des Gemeindevorstandes beauftragt wurde diesen Dienst aushilfsweise auszuführen. Weiters erklärt er, dass dieses 4-monatige Dienstverhältnis zwischen Herrn Hubmann und der Marktgemeinde Lannach am 28. August 2003 endete.

Der Bgm. erwähnt, dass sich Herr Hubmann bei den auszuführenden Tätigkeiten bestens bewährt hat und, dass Herr Hadl noch nicht voll einsatzfähig ist und sich noch einer weiteren Operation unterziehen muss. Daher schlägt der Bgm. vor, das Dienstverhältnis mit Herrn Hubmann zu verlängern.

GR Kienreich möchte wissen, auf welche Dauer eine Verlängerung vorgesehen ist.

Der Bgm. antwortet, dass ein Dienstvertrag befristet auf 12 Monate angemessen wäre.

DI Lesky erwähnt, dass Herr Hadl am kommenden Montag operiert werden wird und ein Verlauf des Heilungsprozesses noch nicht absehbar ist. Des weiteren erklärt er, dass im Zuge des Baues der Kultur- und Veranstaltungshalle Lannach eine Art Hallenwart benötigt wird, der aus dem Bereich des Fuhrparks kommen könnte.Er fände es klug, Herrn Hubmann, als bereits erfahrenen Mitarbeiter, aufzunehmen.

Der Bgm. wiederholt nochmals den Vorschlag, das Dienstverhältnis mit Herrn Hubmann befristet auf 12 Monate zu verlängern und nach Ablauf dieser Zeit weitere Entscheidungen zu treffen.

GR Dr. Thaller zeigt sich darüber verwundert, dass eine Personalaufnahme öffentlich beschlossen wird. Weiters zweifelt er daran, ob das Dienstverhältnis zwischen Herrn Hubmann und der Marktgemeinde Lannach nicht ohnedies aufrecht ist und als unbefristet anzusehen ist. Des weiteren erwähnt er, dass in diesem Fall eine Aufnahme für eine bestimmte Tätigkeit, nämlich als Hallenwart für die Kultur- und Veranstaltungshalle, vorliegt und eine Ausschreibung der Stelle unbedingt erforderlich wäre. Herr Hubmann habe dann immer noch die Möglichkeit sich auf Grund der Ausschreibung zu bewerben.

DI Lesky stellt klar, dass er nicht unbedingt gemeint habe, Herrn Hubmann als Hallenwart anzustellen, sondern damit nur ausdrücken wollte, dass in Zukunft ein Hallenwart benötigt werden wird.

Bezug nehmend auf die Äußerung von GR Dr. Thaller erklärt der Bgm., dass es keinen automatischen Anspruch auf Fortsetzung des Dienstverhältnisses gibt, sondern es sich hierbei um ein befristetes Dienstverhältnis zwischen Herrn Hubmann und der Marktgemeinde Lannach handelte. Weiters stellt er klar, dass Herr Hubmann nur für den im Dienstvertrag angegebenen Zeitraum beschäftigt war und nicht länger. Er würde eine Ausschreibung in diesem Fall als nicht sehr fair empfinden, da Herr Hubmann der Marktgemeinde Lannach bereits als sehr engagierter und kompetenter Mitarbeiter bekannt ist.

GR Dr. Thaller ist jedoch der Meinung, dass in diesem Falle eine Ausschreibung durchgeführt werden muss. Weiters äußert er, dass er grundsätzlich nicht gegen ein befristetes Dienstverhältnis zwischen Josef Hubmann und der Marktgemeinde Lannach ist, jedoch mit einer Befristung von 12 Monaten nicht einverstanden ist.

GR Pinter erwähnt, dass er die Formulierung dieses Tagesordnungspunktes als nicht korrekt empfindet. Seiner Meinung nach müßte der Tagesordnungspunkt als Aufnahme eines weiteren Fuhrparkmitarbeiters formuliert werden.

GR Ing. Doppelreiter wäre mit einer Befristung des Dienstvertrages zwischen Herrn Hubmann und der Marktgemeinde Lannach bis Ende November einverstanden, um den Heilungsverlauf von Herrn Hadl abzuwarten. Weiters stellt er die Frage, ob Herr Hubmann mit einer Verlängerung des Dienstvertrages für drei Monate einverstanden ist.

Der Bgm. antwortet darauf, dass er ein Gespräch mit Herrn Hubmann geführt habe, aus welchem hervor ging, dass dieser gerne dazu bereit wäre, weiter als Fuhrparkmitarbeiter der Marktgemeinde Lannach beschäftigt zu sein.

Der Bgm. stellt den Antrag Herrn Josef Hubmann für weitere 12 Monate in den Gemeindedienst aufzunehmen.

Die Gemeinderäte Pinter, Dr. Thaller, Ing. Doppelreiter und Scheiring enthalten sich ihrer Stimme. Die Gemeinderäte Kienreich und Hubmann befinden sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal. Die restlichen 8 Gemeinderäte stimmen für den Antrag.

GR Pinter begründet seine Stimmenthaltung, wie bereits vorher erwähnt, damit, dass dieser Tagesordnungspunkt nicht korrekt formuliert wurde.

GR Dr. Thaller begründet seine Stimmenthaltung damit, dass für diese Aufnahme keine Ausschreibung erfolgte.

Pkt. 8) Ablöse Wohnung Kaiserbergstraße 19/6:
Der Bgm. bringt dem Gemeinderat zur Kenntnis, dass in oben genannter Wohnung Herr Klaus Maier mit seiner Gattin wohnt. Des weiteren erwähnt er, dass Herr Maier das Mietverhältnis auflösen würde, wenn er eine Ablöse in Höhe von € 3.000,00 für die Einbauten, welche er getätigt hat und welche teilweise den Wohnungswert verbessert haben, bekäme. Der Bgm. berichtet, dass dieser Punkt bereits in einer Sitzung des Gemeindevorstandes behandelt wurde. Weiters teilt er mit, dass die Wohnung von Herrn Maier bereits besichtigt wurde.

DI Lesky berichtet, dass sich die von Herrn Maier gewünschte Ablöse in zwei Bereiche gliedern läßt. Einerseits in Einbauten, die fix mit der Wohnung verbunden sind, wie zum Beispiel Böden, Decken, das Badezimmer und die Garderobe. Weiters erklärt er, dass neben diesen fixen Einbauten auch noch einige Möbelstücke von Familie Maier angekauft wurden, welche sie gerne in der Wohnung zurücklassen möchten.

DI Lesky meint, dass die von Familie Maier gewünschte Ablöse in Höhe von € 3.000,00 auf Grund des durchgeführten Ortsaugenscheines gerechtfertigt sei. Er schätzt, dass etwa zwei Drittel der Ablösesumme den fixen Einbauten zuzuordnen sind; ein Drittel stellen Möbelstücke dar.

GR Steiner erkundigt sich danach, was im Mietvertrag über die Ablöse definiert ist.

Der Bgm. ist der Meinung, dass im Mietvertrag nur festgehalten ist, dass die Wohnung in demselben Zustand wieder zurückgegeben werden muss, in dem sie übernommen wurde.

DI Lesky meint, dies wäre ein Standardpassus, der, seiner Meinung nach, in jedem Standardmietvertrag aufscheint.

Der Bgm. teilt dem Gemeinderat mit, dass für die Wohnung Kaiserbergstraße 19/6 nur ein sehr geringer Mietzins bezahlt wurde. Durch eine Neuvermietung würde der Mietzins an die derzeitige Marktsituation angepasst werden. Weiters schlägt er vor, dass die Martkgemeinde Lannach die Ablöse von € 3.000,00 an Familie Maier bezahlen sollte, wobei das Mobiliar jedoch nicht in den Besitz der Marktgemeinde Lannach übergeht, sondern der Nachmieter € 1.000,00 für die Möbel an die Marktgemeinde Lannach bezahlen muss. 

GR Dr. Thaller möchte wissen, ob eine schriftliche Kündigung von Familie Maier vorliegt.

Der Bgm. antwortet ihm, dass es derzeit nur eine mündliche Aussage seitens Herrn Maier gibt.

GR Pinter fragt an, ob es der Marktgemeinde Lannach überhaupt möglich ist, eine Erhöhung des Mietzinses festzusetzen.

Der Bgm. antwortet, dass dies möglich sei, da ein neuer Vertrag mit dem Nachmieter abgeschlossen wird.

GR Steiner ist damit einverstanden, Herrn Maier eine Ablöse für die, mit der Wohnung fix verbundenen Einbauten zu bezahlen, da es sich hierbei um eine Aufwertung der Wohnung handelt, jedoch ist er gegen eine Ablöse des Mobiliars seitens der Marktgemeinde Lannach.

Er bezieht sich auf den darauffolgenden Tagesordnungspunkt, welcher vom Ansuchen der Familie Huzjak um eine Gemeindewohnung handelt, und meint, dass er es nicht für in Ordnung empfindet, dass nicht zugegeben wird, dass bereits ein Nachmieter vorhanden ist, welcher bereit wäre, die Ablöse für die Möbel an die Marktgemeinde Lannach zu bezahlen.

Der Bgm. antwortet darauf, dass es seinerseits keinerlei Absprachen hinsichtlich der oben genannten Ablöse und der Nachbesetzung der Wohnung Kaiserbergstraße 19/6 gibt.

GR Kienreich erkundigt sich danach, ob aus dem Mietvertrag mit Herrn Maier irgendein Passus ersichtlich ist, welcher besagt, dass Installationen, die nicht fixer Bestandteil der Wohnung sind, abgelöst werden müssen.

GR Dr. Thaller bezieht sich auf die Anfrage von GR Kienreich und erklärt, dass laut ABGB notwendige und nützliche Verbesserungen unterschieden werden. Bei nützlichen Verbesserungen ist es nicht erforderlich eine Ablöse zu bezahlen.

Der Bgm. stellt nochmals eindeutig klar, dass es sich bei diesem Tagesordnungspunkt nur um die Beendigung eines Mietverhältnisses handelt und nicht um die Vergabe einer Gemeindewohnung.

GR Kienreich möchte wissen, ob das Mietverhältnis seitens der Marktgemeinde Lannach oder seitens des Mieters aufgelöst wird.

Der Bgm. erläutert, dass Herr Maier das Mietverhältnis beenden würde, wenn er eine Ablöse von € 3.000,00 bekäme.

Auch Gemeindekassier Fröhlich äußert, dass es sich hierbei nicht um eine Vergabe der Gemeindewohnung handelt, sondern darum, dass Herr Maier die Wohnung nur dann an die Marktgemeinde Lannach zurückgeben wird, wenn er oben genannte Ablöse erhält.

Des weiteren meint Gemeindekassier Fröhlich, dass eine Ablöse in der Höhe von € 3.000,00 gerechtfertigt sei, da es sich hierbei um eine Substanzverbesserung handle.

Auf Grund einiger Unklarheiten wiederholt der Bgm. nochmals seine Aussage, in welcher er eindeutig klarstellt, dass er es sich vorstellen könne € 3.000,00 an Herrn Maier zu bezahlen, wobei € 2.000,00 für das mit der Wohnung fix verbundene Inventar zu Lasten der Marktgemeinde Lannach fallen und im Falle einer Neuvermietung € 1.000,00 für das Mobiliar vom Nachmieter einkassiert werden. Es handelt sich hierbei also nur um eine Vorfinanzierung der € 1.000,00 für die Ablöse des Mobiliars.

Gemeindekassier Fröhlich äußert, dass es sich in diesem Falle um eine Rechtssituation handelt, da die Möbel nicht der Marktgemeinde Lannach gehören, sondern dem jeweiligen Nachmieter, der auch die Kosten dafür zu tragen hat. Weiters erwähnt er, dass der Bürgermeister und DI Lesky die Wohnung von Familie Maier besichtigt haben und die € 3.000,00 als Ablöse als gerechtfertigt befunden haben.

GR Haas ist der Meinung, dass es von Vorteil wäre, den Mietvertrag seitens der Marktgemeinde Lannach zu lösen. Weiters äußert er, dass der Nachmieter die Ablöse für die Möbel direkt an Herrn Maier bezahlen sollte und dies nicht durch die Marktgemeinde Lannach vorfinanziert werden sollte.

Der Bgm. stellt den Antrag, € 2.000,00 als Ablöse für die Wohnung Kaiserbergstraße 19/6 seitens der Marktgemeinde Lannach zu bezahlen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 9) Ansuchen Familie Huzjak um Gemeindewohnung:

Der Bgm. verliest das Schreiben der Familie Huzjak vom 12.08.2003, in welchem Familie Huzjak um die nächste frei werdende Gemeindewohnung im Objekt Kaiserbergstraße 19 ansucht.

GR Pinter erwähnt, dass er es nicht für richtig empfindet, bereits auf der Tagesordnung gezielt eine bestimmte Familie als Interessenten für eine Gemeindewohnung anzuführen. Weiters meint er, dass es sicherlich noch weitere Ansuchen um eine Gemeindewohnung gibt und, dass diese ebenfalls eine faire Chance bekommen sollten, einen Platz in einer Gemeindewohnung zu erhalten.

Der Bgm. berichtigt, dass es sich bei diesem Tagesordnungspunkt nicht um die Vergabe einer Gemeindewohnung handelt, sondern nur ein Ansuchen der Familie Huzjak diesbezüglich vorliegt.

GR Kienreich stellt die Frage, ob es nur dieses eine Ansuchen um eine Gemeindewohnung gibt.

Der Bgm. antwortet, dass noch ein weiteres Ansuchen vorliegt. DI Lesky korrigiert, dass erst am heutigen Tage ein zweites Ansuchen im Gemeindeamt abgegeben wurde.

Daraufhin möchte GR Kienreich wissen, warum die beiden anderen Schreiben nicht verlesen werden, sondern nur das der Familie Huzjak, obwohl es sich hier, seiner Meinung nach, wahrscheinlich um das jüngste Ansuchen handelt.

Der Bgm. erwähnt, dass das Ansuchen der Familie Huzjak um eine Gemeindewohnung das älteste von den insgesamt drei Ansuchen darstellt.

Gemeindekassier Fröhlich berichtet, dass Familie Huzjak dezidiert um die Wohnung Kaiserbergstraße 19/6, in welcher Herr Maier derzeit wohnhaft ist, angesucht hat. Weiters erwähnt er, dass er und auch der Bürgermeister es nicht gewusst haben, dass Herr Maier beabsichtigt aus der Wohnung auszuziehen und, dass die Wohnung seitens der Marktgemeinde Lannach nicht vergeben werden kann, ohne , dass im Vorhinein eine Ausschreibung erfolgt.

GR Steiner möchte wissen, in welchem Zusammenhang Herr Huzjak mit dem Sportverein stand.

Daraufhin antwortet Gemeindekassier Fröhlich, dass Herr Huzjak der Platzwart des Sportplatzes war.

GR Steiner äußert, dass es nicht möglich sei, dass die beiden anderen Ansuchen um eine Gemeindewohnung erst am heutigen Tage bzw. letzte Woche an die Marktgemeinde Lannach ergangen sind, denn er habe sich schon zuvor bei Herrn DI Lesky diesbezüglich erkundigt und damals habe er die Auskunft bekommen, dass es im Marktgemeindeamt eine Liste mit 3 Ansuchen gibt. Weiters erwähnt GR Steiner, dass es bisher so gehandhabt wurde, dass die Ansuchen in Evidenz gehalten wurden und im Falle einer freien Gemeindewohnung eine Ausschreibung erfolgte. Er stellt die derzeitige Vorgehensweise bei der Vergabe einer Gemeindewohnung in Frage.

Der Bgm. gibt an, dass die anderen Ansuchen nicht schriftlich bei der Marktgemeinde Lannach eingebracht wurden, sondern es sich nur um telefonische Anfragen handle. 

Der Bgm. stellt den Antrag den Tagesordnungspunkt zu vertagen.

Der Antrag wird seitens des Gemeinderates einstimmig angenommen.

Pkt. 10) Benefizveranstaltung – Ansuchen um Spende:

Der Bgm. verliest ein Schreiben des Vereines „Wir für Lannach“ vom 19.08.2003, in welchem der Verein für die Benefizveranstaltung am 05.09.2003 wirbt. Weiters geht aus dem Schreiben hervor, dass der Erlös der Veranstaltung hilfsbedürftigen Menschen der Marktgemeinde Lannach zugute kommen wird.

Der Bgm. verliest ein zweites Schreiben des Vereines vom 20.08.2003, in welchem der Verein um eine Spende seitens der Marktgemeinde Lannach, sowie um die kostenlose Bereitstellung des Sanitärcontainers und der Müllcontainer für die Benefizveranstaltung bittet.

GR Ing. Doppelreiter möchte wissen, wie viel die Verleihung des Sanitärcontainers normalerweise kostet.

Der Bgm. antwortet, dass etwa € 75,00 pro Entleihung verrechnet werden.

Der Bgm. schlägt vor, dem Verein „Wir für Lannach“, den Sanitärcontainer und die Müllcontainer der Marktgemeinde Lannach für die Veranstaltung am 05.09.2003 kostenlos zur Verfügung zu stellen, sowie dem Verein eine Spende in Höhe von € 350,00 zukommen zu lassen.

GR Steiner fragt an, um welche Bedürftigen es sich hierbei handelt, und ob der Erlös an diese Bedürftigen ausbezahlt wird.

Der Bgm. erklärt, dass aus dem Schreiben hervorgeht, dass die Erlöse den Bedürftigen zugute kommen, er selbst aber nicht weiß, um wen es sich konkret handelt.

GR Pinter schlägt vor, grundsätzlich den Lannacher Vereinen den Sanitärcontainer kostenlos zur Verfügung zu stellen und bei eventuellen Schäden dem jeweiligen Verein die Kosten für die Reparatur in Rechnung zu stellen.

Der Bgm. erläutert, dass der Tarif für den Santiärcontainer bereits auf € 75,00 reduziert wurde

und er es nicht für sinnvoll hält, den Sanitärcontainer kostenlos zu verleihen, da häufig Reparaturen zu tätigen sind, welche durch diese Einnahmen gedeckt sind.

Der Bgm. stellt den Antrag, dem Verein „Wir für Lannach“ den Sanitär- und die Müllcontainer für die Benefizveranstaltung Anfang September kostenlos zur Verfügung zu stellen, sowie dem Verein eine Spende in Höhe von € 350,00 zukommen zu lassen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 11) Förderung Errichtung Passivhäuser:

Zu diesem Tagesordnungspunkt berichtet DI Lesky, dass es bereits einen Gemeinderatsbeschluss für die Förderung von Biomasseheizungen gibt. Weiters teilt er mit, dass nun erstmals ein Bauwerber ein Passivhaus in der Marktgemeinde Lannach errichten möchte. Ein Passivhaus ist ein Objekt, welches ohne bzw. nur mit einer kleinen zusätzlichen Heizung auskommt. Um den Vorteil eines Passivhauses aufzuzeigen, vergleicht DI Lesky ein Niedrigenergiehaus, welches eine Engergiekennzahl von 50 aufweist, mit einem Super-Niedrigenergiehaus mit einer Energiekennzahl kleiner bzw. gleich 40 und letztendlich mit einem Passivhaus mit einer Kennzahl von in etwa nur 15.

Der Bgm. schlägt vor, analog zur Förderung von Holzheizanlagen auch nun bei Passivhäusern eine Förderung von € 363,36 je Haus auszuzahlen.

Des weiteren erklärt er, dass der Förderungswerber eine Benützungsbewilligung, sowie einen Passivhaus-Nachweis der Energieberatungsstelle der Steiermärkischen Landesregierung erbringen muss. 

Der Bgm. stellt den Antrag, für die Errichtung von Passivhäuser eine Förderung seitens der Marktgemeinde Lannach in Höhe von € 363,36 je Haus zu gewähren.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 12)Bepflanzung Franz-Kandler-Straße:

DI Lesky teilt den Mitgliedern des Gemeinderates mit, dass der Baubeginn für die Parkplatzerrichtung Franz-Kandler-Straße bevorsteht und über die Bepflanzung der insgesamt 9 Grüninseln bereits im Bauausschuss gesprochen wurde. Weiters berichtet er, dass eine Bepflanzung mit hohen, schmalen Bäumen stattfinden wird.

Er erwähnt, dass diesbezüglich drei Anbote für 9 Stück Säulenhainbuchen mit einem Stammumfang von 16–18 cm bzw. 18–20 cm eingeholt wurden. Als Billigstbieter bei beiden Varianten geht Baumschule Grinschgl aus Frauental hervor. Die Anbote der Baumschule Grinschgl für 9 Stück Säulenhainbuchen belaufen sich für einen Stammumfang von 16–18 cm auf € 2.337,30 exkl. bzw. für einen Umfang von 18–20 cm auf € 2.877,30 exkl.

Der Bgm. stellt den Antrag, der Baumschule Grinschgl den Auftrag für die Pflanzung von 9 Stück Säulenhainbuchen mit einem Stammumfang von 18–20 cm zu erteilen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Baurechts- und Generalmietvertrag GWS – rechtliche Beurteilung“:

Der Bgm. berichtet dem Gemeinderat, dass die GWS der Marktgemeinde Lannach einen Entwurf des Baurechts- und Generalmietvertrages für das Seniorenwohnheim geschickt hat.

Weiters teilt er mit, dass oben genannte Verträge bereits in der letzten Planungsausschusssitzung besprochen wurden und, dass dieser einstimmig beschlossen hat, die Verträge zur rechtlichen Beurteilung Herrn Dr. Hohenberg zu übertragen.

Der Bgm. stellt den Antrag, die rechtliche Beurteilung der oben genannten Verträge Dr. Hohenberg zu übertragen und seitens der Marktgemeinde Lannach die anfallenden Kosten zu übernehmen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Fortsetzung der Schülernachmittagsbetreuung in der Volksschule“:

Zu diesem Dringlichkeitsantrag berichtet der Bürgermeister, dass sich die Schülernachmittagsbetreuung bisher bestens bewährt hat und, dass es für das kommende Schuljahr bereits mehr als 30 Anmeldungen gibt.

Der Bgm. stellt den Antrag, der Fortsetzung der Schülernachmittagsbetreuung in der Volksschule die Zustimmung zu erteilen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Verlängerung Dienstverhältnis Weswaldi“:

Der Bgm. berichtet, dass der Dienstvertrag mit Frau Weswaldi mit Ende des Schuljahres 2002/2003 ausgelaufen ist. Weiters erwähnt er, dass der Dienstvertrag wieder neu festzusetzen wäre. Dienstbeginn von Frau Weswaldi ist der 01.09.2003 und das Dienstverhältnis wird mit Ende des Schuljahres 2003/2004 enden. Die Anstellung von Frau Weswaldi erfolgt als Hilfskraft bei der Schülernachmittagsbetreuung mit 15 Stunden pro Woche.

Der Bgm. stellt den Antrag, der Verlängerung des Dienstverhältnisses von Frau Weswaldi die Zustimmung zu erteilen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Ankauf einer Einscheibenreinigungsmaschine für die Volksschule“:

DI Lesky teilt dem Gemeinderat mit, dass mehrere Anbote für eine Einscheibenreinigungsmaschine vorliegen, wobei das Personal ein Produkt der Fa. Kärcher vorziehen würde. Weiters berichtet er, dass Fa. Kärcher ein Vorführgerät mit etwa 3 Betriebsstunden um € 750,00 exkl. anbietet.

Der Bgm. stellt den Antrag, dem Ankauf des Einscheibenreinigungsgerätes der Fa. Kärcher für die Volksschule die Zustimmung zu erteilen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

*) Der unter Tagesordnungspunkt ......... gefasste Beschluss wird

*) Die unter den Tagesordnungspunkten ............. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.

Schluss der Sitzung: 21:00 Uhr

Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 14 Seiten.

Genehmigt - unterschrieben

Lannach, am .................................................

................................................................
................................................................


Schriftführer
Vorsitzender

................................................................
................................................................


Schriftführer
Schriftführer

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.

